
Teil 7a) Anträge, gegen die Einspruch eingelegt werden kann:

Innerhalb von zwei Monaten ab Veröffentlichung eines Antrags kann jede natürliche oder juristische Person mit
einem berechtigten Interesse, die im Inland niedergelassen oder ansässig ist, beim Deutschen Patent- und
Markenamt Einspruch gegen den Antrag einlegen (Art. 49 Abs. 3 der Verordnung).
Ein Einspruch gegen Anträge gemäß Abschnitte aa) und bb) ist nur zulässig, wenn er auf die in Artikel 10 Abs. 1
Buchstaben a-d der Verordnung aufgeführten Kriterien gestützt wird.
Ein Einspruch gegen Anträge gemäß Abschnitt cc) ist nur zulässig, wenn der Betreffende darlegt, dass der
eingetragene Name für seine Geschäfte nach wie vor von Belang ist.

bb) Anträge auf Änderung der Produktspezifikation gemäß Art. 53 der
Verordnung:

Schutzkategorie: g.g.A.
Aktenzeichen: 305 99 009.8

„Hessischer Apfelwein“

Antragstellende Vereinigung/Antragsteller:
Name: Verband der Hessischen Obst- und Fruchtsaft-
keltereien e.V.
Anschrift: Frankfurter Straße 20, 63150 Heusenstamm
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Zusammensetzung:
☒ Erzeuger/Verarbeiter ☒ Andere

Berechtigtes Interesse:
Die oben genannte Vereinigung hat auch die ursprüng-
liche Eintragung der g.g.A. beantragt. Sie ist eine Ver-
einigung von Erzeugern bzw. Verarbeitern der betreff-
enden Erzeugnisse.

Vertreter:
Name: Lindner Blaumeier Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Anschrift: Dr. Kurt-Schumacher-Str. 23, 90402 Nürnberg
Telefon: 0911/25 50 888 - 0
Fax: 0911/25 50 888 - 50
E-Mail: info@norispatent.com

Art des Erzeugnisses:
Klasse: 1.8 Andere unter Anhang I fallende Erzeugnisse
(Gewürze usw.)

Fundstelle der bisher geltenden Fassung der
Spezifikation:

Markenblatt Heft 51 vom 19.12.2014, Teil 7f-aa, S.
27116; Amtsblatt EU C 41 vom 18.02.2010, S. 13

Betroffene Rubriken der Spezifikation:
☐ a) Name b) Beschreibung
☒ b) Beschreibung
☐ c) Geografisches Gebiet
☐ d) Ursprungsnachweis
☒ e) Herstellungs-/Gewinnungsverfahren
☒ f) Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet
☐ g) Kontrolleinrichtung(en)
☐ h) Etikettierung
☐ i) Gemeinschaftliche / einzelstaatliche Rechtsvor-
schriften

Beantragte Änderungen:
Vorbemerkung: Zunächst werden die einzelnen Ände-
rungen aufgeführt und begründet. Wegen der Vielzahl
von Änderungen erscheint es zudem geboten, die Än-
derungen gegenüber der bisher geltenden Spezifikation
im Überblick darzustellen und kenntlich zu machen. Die-
ser Überblick ist am Ende des jeweiligen Abschnittes
eingefügt. Die vollständige (neu beantragte) Produkt-
spezifikation findet sich am Ende des Dokuments.

b) Beschreibung:

Änderung 1

Im ersten Satz wird „vollständig oder teilweise" vor „ver-
gorenes Erzeugnis" eingefügt. Im Satz 5 wird „auch
durch die vollständige Vergärung" gelöscht.

Begründung:

Der Begriff „vergoren" ist unklar. In der üblichen Herstel-
lungspraxis wird der Vergärungsprozess gestoppt, so-
bald die gewünschte Qualität und Süße sowie der erfor-
derliche Alkoholgehalt erreicht ist.

Änderung 2

Im ersten Satz wird „aus Apfelsaft" gestrichen und nach
„vergorenes Erzeugnis" wird „aus Äpfeln" eingefügt.

Es wird ein weiterer Satz eingefügt: „Hessischer Apfel-
wein wird aus direkt gepresstem Kernobstsaft, aus ein-
gelagertem Kernobstsaft und/oder aus in konzentrierter
Form mit Trinkwasser zurückverdünntem gelagertem
Kernobstsaft hergestellt, wobei die Rückverdünnung
vor und zum Teil auch nach der Gärung erfolgen kann."

Begründung:

Nach der geänderten Gesetzeslage zur Definition „Saft"
wird der Einsatz von Fruchtsaftkonzentrat nicht mehr
erfasst. Zudem dient die Neuformulierung der Klarstel-
lung, dass das ausschließlich für die Konzentratsrück-
verdünnung hinzugefügte Wasser in jedem Stadium des
Herstellungsprozesses zugefügt werden kann.

Änderung 3

Im ersten Satz wird „mit einem Fruchtgehalt von 100 %"
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gestrichen. Nach dem ersten Satz wird folgendes ein-
gefügt:

„Zugesetzt werden darf weiteres Kernobst wie beispiels-
weise Speierling Früchte, Quitte oder Birnen. Im Kern-
obstanteil muss der Anteil an Äpfel mindestens 95 %
sein."

Begründung:

Es wird ausschließlich Fruchtsaft als Direktsaft oder als
Konzentrat in rückverdünnter Form eingesetzt. Dieser
wird zu mindestens 95 % aus Äpfeln gewonnen, weitere
5% stammen aus dem Saft von Speierling Früchten,
Quitten oder Birnen. Speierling war bereits in der ur-
sprünglichen Fassung enthalten. Sofern Obst von Streu-
obstwiesen stammt, können darüber hinaus auch Quit-
ten und Birnen enthalten sein, da in Streuobstwiesen
häufig auch Quitten- und Birnenbäume vereinzelt inner-
halb der Apfelbaum-Obstwiesen stehen. Diese werden
bei der Ernte traditionell nicht aussortiert. Ein Anteil von
5% dieser Obstsorten ist daher bei der Apfelernte un-
vermeidbar. Andererseits kann ein so geringer Anteil
den Geschmack des fertigen Apfelweins nicht beeinflus-
sen.

Änderung 4

Nach diesem Satz wird folgender Satz eingefügt: „Die
Qualität der Äpfel wird anhand des zuckerfreien Extrak-
tes im Apfelwein deutlich, dieser muss mindestens 18g/I
betragen."

Begründung:

Bisher hieß es wie folgt: „Müssen Äpfel aus anderen
Regionen hinzu gekauft werden, so gilt ein Mindestsäu-
regehalt von 6 g/l als Parameter für Qualität."

Die Qualität der verwendeten Äpfel im Apfelwein lässt
sich erst im zuckerfreien Extrakt im Apfelwein feststel-
len. Hier handelt es sich daher um eine Klarstellung.

Änderung 5

Im ersten Satz wird „dessen Vergärung, Klärung und
Abfüllung ausschließlich in Hessen erfolgt." gestrichen.

Begründung:

Die Formulierung ist an das Ende des Abschnitts e)
Herstellungs-/Gewinnungsverfahren verschoben.

Änderung 6

Im zweiten Satz wird nach „goldgelb" die Worte „klar
oder naturtrüb" eingefügt.

Begründung:

Traditionell wird hessischer Apfelwein klar oder natur-
trüb angeboten, die Hinzufügung dient daher der Klar-
stellung.

Änderung 7

In Satz 3 wird „Traditionell wird er aus Äpfeln von Streu-
obstwiesen hergestellt" gestrichen.

Begründung:

„Streuobstwiese" ist kein klar definierter Begriff, zur Klar-
heit wird dieser gestrichen.

In Hessen gibt es nur eine kleine Anzahl an Obstwiesen,
hiervon wird nur ein kleiner Teil des Obstes für den
hessischen Apfelwein eingesetzt. Für die Erzeugung
des bekannten Hessischen Apfelweins sind diese Men-
gen nicht von Bedeutung. Die Äpfel werden traditionell in
großen Mengen von außerhalb Hessens bezogen, wo-
bei hier keine Auswahl nach Äpfel von Obstwiesen und
Äpfel von Apfelplantagen getroffen wird. Daher wird der
Hinweis auf die Streuobstwiesen bei der Beschreibung
des Erzeugnisses entfernt. Da der Anbau von Äpfeln auf
Streuobstwiesen in Hessen die historische Entwicklung
des hessischen Apfelweins unterstützte, enthalten die
Ausführungen im Abschnitt f) Zusammenhang mit dem
geografischen Gebiet hierüber weitere Informationen.

Änderung 8

In Satz 3 wird „die sich durch einen hohen Säuregehalt
auszeichnen (mindestens 6 g/l), der auch typisch für alte
Apfelsorten ist." gestrichen.

Begründung:

Zur Herstellung des hessischen Apfelweins werden die
verschiedensten Apfelsorten eingesetzt, die unter-
schiedliche Säuregehalte aufweisen, wie in Änderung
7 und 26 beschrieben. Daher ist die Beschreibung von
alten Apfelsorten mit dem hohen Säuregehalt für den
hessischen Apfelwein nicht von Bedeutung, weshalb die
Formulierung gestrichen wird.

Änderung 9

Satz 4 „Für hessischen Apfelwein dürfen nur Äpfel ver-
wendet werden, die diesen Anforderungen entspre-
chen." wird gestrichen.

Begründung:

Diese Voraussetzung entspricht nicht der Tradition der
Herstellung und ist daher zu streichen. Siehe hierzu
auch Änderung 8.

Änderung 10

Im Satz 5 werden die Worte „herbe Geschmack" durch
„herb frische Charakter" ersetzt. Ferner wird im Satz 5
„durch den niedrigen Restzucker, der im Apfelwein nicht
über 15g/I liegen darf." eingefügt.

Begründung:

Die Änderung dient der Klarstellung. Es gibt keinen
spezifischen Geschmack für den hessischen Apfelwein,
denn traditionell kommen die verschiedensten Apfelsor-
ten zum Einsatz siehe Änderung 26. Der hessische
Apfelwein zeichnet sich durch eine charakteristische
herb frische Note, den niedrigen Anteil an Restzucker
und damit verbunden einem hohen Fruchtanteil aus.
Damit der herb frische Charakter gewährleistet ist, er-
folgt eine Begrenzung des Restzuckers auf maximal
15g/l.

Änderung 11

Der Satz 6 „Dadurch unterscheidet sich der Hessische
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Apfelwein grundlegend von Apfelweinen anderer Regio-
nen." wird gelöscht.

Begründung:

Die Unterscheidung zu Apfelwein anderer Regionen
wird nun in Abschnitt f (2) Besonderheiten des Erzeug-
nisses beschrieben.

Änderung 12

Der Satz 7 „Die Spritzigkeit ergibt sich durch Kohlen-
säure, die während der Vergärung entsteht." wird ge-
strichen.

Begründung:

Spritzigkeit ist ein unklarer Begriff, weshalb hierauf ver-
zichtet wird.

Änderung 13

Satz 8 „Der Alkoholgehalt beträgt mindestens 5 Volu-
men-% und es ist ein zuckerfreier Extrakt von mindes-
tens 18 g/I vorhanden." wird vollständig durch folgenden
Satz ersetzt: „Weitere Qualitätsmerkmale des hessi-
schen Apfelweines sind ein Mindestalkoholgehalt von
5% vol, ein Mindestgehalt von 4g/I nichtflüchtiger Säure,
berechnet als Weinsäure, und ein Maximalgehalt von 1
g/I flüchtiger Säure, berechnet als Essigsäure."

Der Satz 9 „Darüber hinaus ist ein Mindestgehalt von 4
g/I nichtflüchtiger Säuren und maximal 0,8 g/I flüchtiger
Säuren vorhanden." wird gestrichen. Der zuckerfreie
Extrakt von mindestens 18 g/I ist nun in Änderung 4
aufgeführt.

Begründung:

Die Definition des Alkoholgehalts und der Säuren sind
nicht klar und wurden daher durch die technischen For-
mulierungen ersetzt. Die Erhöhung der flüchtigen Säure
von 0,8 g/I auf 1 g/I entspricht der traditionellen Herstel-
lungspraxis und wird daher festgeschrieben, um den
herb frischen Charakter des hessischen Apfelweins
noch genauer zu definieren.

In den Leitsätzen für weinähnliche und schaumweinähn-
liche Getränke (Deutsches Lebensmittelbuch), die auch
in der aktuell gültigen Fassung der Spezifikation zuge-
lassen sind, ist der Wert von 1,0 g/I angegeben. Ein
Maximalwert von 0,8 wäre zu dicht an den Normalwer-
ten für flüchtige Säuren, so dass mittels einfacher Mess-
verfahren, wie sie üblicherweise in den Keltereien zum
Einsatz kommen, nicht korrekt ermittelt werden können.

Änderung 14

Der Satz 10 „Der Zusatz vonWasser oder Zucker bei der
Herstellung von Hessischem Apfelwein ist nicht erlaubt."
wird gestrichen.

Am Ende der Beschreibung werden folgende Sätze ein-
gefügt:

„Zur Einstellung des Restzuckers darf dem Apfelwein
auch Apfelsaft als Direktsaft oder in konzentrierter Form
zugesetzt werden. Zuckerarten können entsprechend
der Zuckerartenverordnung bis zu einem Mostgewicht
von 55° Oechsle zugesetzt werden."

Begründung:

Zum Zusatz von Wasser siehe oben Änderung 2.

Zur Rückverdünnung von Konzentrat muss Wasser zu-
gesetzt werden. Daher ist das Verbot von Wasserzusatz
nicht mehr richtig und wird daher gestrichen.

Beim hessischen Apfelwein wird traditionell Zucker, Ap-
felsaft oder Apfelsaftkonzentrat zugesetzt. Gerade Äpfel
aus Hessen verfügen aufgrund der Witterungsbedingun-
gen häufig über zu wenig Zucker und es kann der not-
wendige Alkoholgehalt nicht erreicht werden.

Änderung 15

Es werden folgende Sätze am Ende der Beschreibung
eingefügt:

„Es können alle zugelassenen önologischen Verfahren
und Behandlungen sowie Hilfsmittel und Zusatzstoffe
eingesetzt werden. lnsbesondere kann eine Säurekor-
rektur durch maximal 3 g/l Äpfelsäure, Zitronensäure
oder Milchsäure erreicht werden. Die Gärung kann
durch Zusatz von Hefe erfolgen. Schweflige Säure kann
als Antioxidans zugesetzt werden und zur Farbkorrektur
ist die Beigabe von Zuckercouleur zulässig. Auch Koh-
lensäure kann dem Apfelwein zugesetzt werden, alter-
nativ kann mit der Kohlensäure aus der Gärung des
Apfelweins abgefüllt werden. Das bei der Herstellung
von Apfelsaftkonzentrat anfallende Apfelaroma (Restau-
rationsaroma) kann vor oder nach der Gärung zugesetzt
werden. Alle Zutaten werden ggf. in jedem Stadium der
Herstellung zugefügt."

Begründung:

Die Hersteller von hessischen Apfelwein setzen traditio-
nell zugelassene önologische Verfahren und Behand-
lungen sowie Hilfsmittel und Zusatzstoffe ein. Diese
werden auch in den Leitsätzen für weinähnliche und
schaumweinähnliche Getränke (Deutsches Lebensmit-
telbuch) - nachfolgend „Leitsätze" beschrieben. Die Leit-
sätze sind bereits in der aktuell gültigen Fassung der
Spezifikation für anwendbar erklärt, so dass die Ände-
rung nur klarstellend ist. Ausdrücklich erwähnt werden
nun Äpfelsäure und Zitronensäure als Säurekorrektur-
mittel sowie die Kohlensäure, die bisher zwar von den
Herstellern eingesetzt, aber in der Spezifikation nicht
ausdrücklich erwähnt sind.

Änderungen gegenüber der bisherigen Spezifikation
im Überblick:

(unterstrichen = neu eingefügt)

„Hessischer Apfelwein ist ein vollständig oder teilweise
vergorenes Erzeugnis aus Äpfeln Apfelsaft mit einem
Fruchtgehalt von 100 %, dessen Vergärung, Klärung
und Abfüllung ausschließlich in Hessen erfolgt. Zuge-
setzt werden darf weiteres Kernobst wie beispielsweise
Speierling Früchte, Quitte oder Birnen. Im Kernobstan-
teil muss der Anteil an Äpfel mindestens 95 % sein. Die
Qualität der Äpfel wird anhand des zuckerfreien Extrak-
tes im Apfelwein deutlich, dieser muss mindestens 18g/l
betragen. Hessischer Apfelwein wird aus direkt gepress-
tem Kernobstsaft, aus eingelagertem Kernobstsaft und/
oder aus mit Trinkwasser zurückverdünntem und in kon-
zentrierter Form gelagertem Kernobstsaft hergestellt,
wobei die Rückverdünnung vor und zum Teil auch nach
der Gärung erfolgen kann.
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Hessischer Apfelwein ist goldgelb, klar oder naturtrüb in
der Farbe. Traditionell wird er aus Äpfeln von Streuobst-
wiesen hergestellt, die sich durch einen hohen Säure-
gehalt auszeichnen (mindestens 6 g/l), der auch typisch
für alte Apfelsorten ist. Für hessischen Apfelwein dürfen
nur Äpfel verwendet werden, die diesen Anforderungen
entsprechen Der herb frische Geschmack Charakter
entsteht auch durch die vollständige Vergärung durch
den niedrigen Restzucker, der im Apfelwein nicht über
15g/l liegen darf. Dadurch unterscheidet sich der Hes-
sische Apfelwein grundlegend von Apfelweinen anderer
Regionen. Die Spritzigkeit ergibt sich durch Kohlensäu-
re, die während der Vergärung entsteht. Der Alkoholge-
halt beträgt mindestens 5 Volumen-% und es ist ein
zuckerfreier Extrakt von mindestens 18 g/l vorhanden.
Weitere Qualitätsmerkmale des hessischen Apfelwei-
nes sind ein Mindestalkoholgehalt von 5% vol, ein Min-
destgehalt von 4g/l nichtflüchtiger Säure, berechnet als
Weinsäure, und ein Maximalgehalt von 1 g/l flüchtiger
Säure, berechnet als Essigsäure. Darüber hinaus ist ein
Mindestgehalt von 4 g/l nichtflüchtiger Säuren und ma-
ximal 0,8 g/l flüchtiger Säuren vorhanden. Der Zusatz
von Wasser oder Zucker bei der Herstellung von Hessi-
schem Apfelwein ist nicht erlaubt.

Es können alle zugelassenen önologischen Verfahren
und Behandlungen sowie Hilfsmittel und Zusatzstoffe
eingesetzt werden. lnsbesondere kann eine Säurekor-
rektur durch maximal 3 g/l Äpfelsäure, Zitronensäure
oder Milchsäure erreicht werden. Die Gärung kann
durch Zusatz von Hefe erfolgen. Schweflige Säure kann
als Antioxidans zugesetzt werden und zur Farbkorrektur
ist die Beigabe von Zuckercouleur zulässig. Zur Einstel-
lung des Restzuckers darf dem Apfelwein auch Apfelsaft
als Direktsaft oder in konzentrierter Form zugesetzt wer-
den. Zuckerarten können entsprechend der Zuckerar-
tenverordnung bist zu einem Mostgewicht von 55°
Oechsle zugesetzt werden. Auch Kohlensäure kann
dem Apfelwein zugesetzt werden, alternativ kann mit
der Kohlensäure aus der Gärung des Apfelweins abge-
füllt werden. Das bei der Herstellung von Apfelsaftkon-
zentrat anfallende Apfelaroma (Restaurationsaroma)
kann vor oder nach der Gärung zugesetzt werden. Alle
Zutaten werden ggf. in jedem Stadium der Herstellung
zugefügt.

e) Herstellungs-/Gewinnungsverfahren:

Änderung 16

Satz 1 wird gestrichen:

„Hessischer Apfelwein wird zu 97 % aus Äpfeln herge-
stellt, die vorzugsweise von Streuobstwiesen stammen."

Begründung:

siehe Änderung 3 zu 97 % Äpfeln und Änderung 7 zu
Streuobstwiesen

Änderung 17

Satz 2 wird gestrichen:

„Traditionell wird Hessischer Apfelwein ausschließlich
aus Äpfeln gemacht."

Begründung:

siehe Änderung 3

Änderung 18

Satz 3 wird gestrichen:

„Der Saft aus der Speyerling- Frucht wird einzeln zuge-
setzt und nimmt dem Apfelwein die Trübung.“

Begründung:

siehe Änderung 3

Die Klärung des Apfelweins erfolgt üblicherweise durch
Filtration. Die Zugabe von max. 5% Speierling reicht
nicht aus, um einen klaren Apfelwein herzustellen. Da-
her wird auf den Satz verzichtet.

Änderung 19

Satz 4 wird gestrichen:

„Weit über 95 % des in Hessen hergestellten Apfelweins
ist rein aus Äpfeln."

Begründung:

siehe Änderung 3

Änderung 20

Satz 5 wird gestrichen:

„Streuobstanbau bedeutet eine große Alternanz der Ern-
teerträge."

Begründung:

siehe Änderung 7

Änderung 21

Satz 6 wird gestrichen:

„Die Bäume tragen in einem Jahr sehr viel, im darauf
folgenden Jahr sehr wenig."

Begründung:

siehe Änderung 7

Änderung 22

Satz 7 wird gestrichen:

„Ziel der Keltereien ist es, den Apfelwein fast aus-
schließlich aus hessischen Äpfeln zu machen."

Begründung:

siehe Änderung 7

Änderung 23

Satz 8 wird gestrichen:

„Müssen Äpfel aus anderen Regionen hinzu gekauft
werden, so gilt ein Mindestsäuregehalt von 6 g/l als
Parameter für Qualität."
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Begründung:

siehe Änderung 4 und 8

Änderung 24

Satz 9 wird gestrichen:

„Streuobstwiesen zeichnen sich zudem durch eine gro-
ße Vielfalt der Apfelsorten aus."

Begründung:

siehe Änderung 7

Änderung 25

Satz 10 wird gestrichen:

„Insgesamt gibt es in Hessen über 2 000 verschiedene
Apfelsorten."

Begründung:

siehe Änderung 7

Änderung 26

Satz 11 wird gestrichen:

„Diese Sortenvielfalt ist eine Besonderheit des hessi-
schen Apfelweins. Die Herstellung erfolgt mit wechseln-
den Gewichtsanteilen der verschiedenen Apfelsorten."

Begründung:

Traditionell setzen die Keltereien die verschiedensten
Apfelsorten zur Gewinnung des hessischen Apfelweins
ein. Die bisherige Formulierung kann dahingehend
missverstanden werden, dass die Sortenvielfalt jeden
hessischen Apfelwein bestimmt. Dies ist jedoch nicht
der Fall und hat auch keine traditionelle Grundlage.
Die Herstellung kann also aus einer einzelnen Sorte
ebenso erfolgen wie aus einer Mischung von vielen
Sorten. Siehe nachfolgend Änderungen 27 und 28.

Änderung 27

Es wird folgender Satz eingefügt: „Verschiedenste Apfel-
sorten werden zur Gewinnung des hessischen Apfel-
weins eingesetzt."

Begründung:

Siehe Änderungen 26 und 28

Änderung 28

Der Anfang des Satzes 12 "Für den hessischen Apfel-
wein verwendete Sorten sind unter anderem:" wird er-
setzt durch „Folgende Apfelsorten sind zur Herstellung
des Apfelsaftes typisch, wobei die Aufzählung jedoch
nicht abschließend ist:"

Die Apfelsorten im zweiten Teil des Satzes 12 bleiben
unverändert und werden nur in alphabetischer Reihen-
folge wie folgt geordnet:

„Alkmene, Ananasrenette, Berlepsch, Berner Rosenap-
fel, Bittenfelder, Blenheimer, Brettacher, Boskoop, Cox
Orange, Elstar, Glockenapfel, Goldparmäne, Gelber

Edelapfel, Gehrer Rambour, Gewürzluike, Golden Deli-
cious, Gravensteiner, Hauxapfel, Holzapfel, ldared, Ja-
cob Lebel, James Grieve, Jonagold, Kaiser Wilhelm,
Landsberger Renette, Geheimrat Oldenburg, Ontario,
Pilot, Rheinischer Bohnapfel, Schafsnase, Topaz, Wein-
apfel, Winterrambour, Zabergäu-Renette."

Es wird danach folgender Absatz eingefügt: „Diese Sor-
ten sind Beispiele, nach deren Qualität sich der Roh-
wareneinkauf orientieren soll. Sie zeigen aber nur einen
kleinen Überblick über die allein in Hessen über 2000
vorhandenen Apfelsorten. Eine teilweise oder vollstän-
dige Begrenzung des Bezugs der Äpfel oder des Kon-
zentrats auf Hessen oder auf Steuobstwiesen erfolgt
nicht."

Begründung:

Es wird aufgezählt, welche Apfelsorten typisch sind.
Diese Aufzählung ist nur beispielhaft und nicht abschlie-
ßend. Es können also auch andere Apfelsorten zum
Einsatz kommen. Daher ist die Änderung nur klarstel-
lend.

Änderung 29

Der Satz 13 wird gestrichen.

„Diese Sorten sind hervorragend für die hessischen Wit-
terungs- und Bodenverhältnisse geeignet und werden
traditionell zur Verarbeitung zu Apfelwein verwendet."

Begründung:

siehe Änderung 7

Änderung 30

Der Satz 14 wird gestrichen.

„Aus den Früchten wird zunächst Saft hergestellt, der
dann zur Weiterverarbeitung dient“.

Begründung:

Auf die Darstellung des konkreten Herstellungsverfah-
rens wird verzichtet, da der hessische Apfelwein bei den
Keltereien je nach Hausrezeptur produziert wird und
kein bestimmtes Verfahren traditionell besteht.

Änderung 31

Der Satz 15 wird gestrichen.

„Dann erfolgt die Vergärung mit natürlichen, wilden He-
fen oder aber Reinzuchthefen“.

Begründung:

Zum Herstellungsverfahren siehe Änderung 30

zu den Hefen siehe Änderung 15

Änderung 32

Der Satz 16 wird gestrichen.

„Der "Hessische Apfelwein" ist vollständig durchgegoren
und hat einen Alkoholgehalt von mindestens 5 Vol. %“.
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Begründung:

siehe Änderung 1 zur Vergärung und zum Alkoholgehalt
Änderung 13

Änderung 33

Der Satz 17 wird gestrichen.

„Die Klärung erfolgt durch Zentrifugieren, Schönen und
Filtrieren“.

Begründung:

siehe Änderung 30

Änderung 34

Der Satz 18 wird gestrichen.

„Die Schönung erfolgt mit Speisegelatine, technisch rei-
nem Kieselsol oder Bentonit“.

Begründung:

siehe Änderung 30 zum Herstellungsverfahren und Än-
derung 15 zur Speisegelatine, Kieselsol und Bentonit.

Änderung 35

Der Satz 19 wird gestrichen.

„Das Filtrieren kann sowohl mit als auch ohne Filterhilfs-
stoffe erfolgen““.

Begründung:

siehe Änderung 30

Änderung 36

Der Satz 20 wird gestrichen.

„Der Zusatz von schwefliger Säure als Antioxidans ist
auf 200 mg/I begrenzt“.

Begründung:

siehe Änderung 15

Änderung 37

Der Satz 21 wird gestrichen.

„Zur Säurekorrektur ist ausschließlich Milchsäure bis
max. 2 g/I erlaubt“.

Begründung:

siehe Änderung 15

Änderung 38

Der Satz 22 wird gestrichen.

„Zur Farbkorrektur ist die Beigabe von Zuckercouleur
zulässig“.

Begründung:

siehe Änderung 15

Änderung 39

Der Satz 23 wird gestrichen.

„Die Oxidation, die bei einem Transport oder einer Zwi-
schenlagerung stattfindet, wirkt sich negativ auf die cha-
rakteristischen Merkmale des Apfelweins aus“.

Folgender Satz wird eingefügt:

„Um lange Transportwege zu vermeiden, sollte die Ab-
füllung in Hessen stattfinden."

Begründung:

Die Oxidation tritt auf, wenn Apfelwein nicht entspre-
chend den aktuellen technischen und hygienischen Vo-
raussetzungen gelagert oder transportiert wird. Unter
Einhaltung dieser Voraussetzungen hat der Transport
oder die Zwischenlagerung kaum mehr Auswirkungen
auf die Oxidation.

Änderung 40

Der Satz 24 wird gestrichen.

„Aus diesem Grund sollte der Hessische Apfelwein di-
rekt aus dem Gärtank abgefüllt werden."

Begründung:

Diese Beschreibung entspricht nicht der traditionellen
Abfüllung. Denn abgefüllt wird in der Regel vom Lager-
tank und nicht von Gärtank. Zudem ist die Vermeidung
einer Oxidation nicht davon abhängig, aus welchem
Tank abgefüllt wird, sondern vielmehr von technologi-
schen Abläufen. Nach dem heutigen Stand der Technik
kann die Oxidation ohne weiteres weitgehend vermie-
den werden.

Änderungen gegenüber der bisherigen Spezifikation
im Überblick:

(unterstrichen = neu eingefügt)

„Hessischer Apfelwein wird zu 97 % aus Äpfeln herge-
stellt, die vorzugsweise von Streuobstwiesen stammen.

Traditionell wird Hessischer Apfelwein ausschließlich
aus Äpfeln gemacht. Der Saft aus der Speyerling- Frucht
wird einzeln zugesetzt und nimmt dem Apfelwein die
Trübung. Weit über 95 % des in Hessen hergestellten
Apfelweins ist rein aus Äpfeln.

Streuobstanbau bedeutet eine große Alternanz der Ern-
teerträge. Die Bäume tragen in einem Jahr sehr viel, im
darauf folgenden Jahr sehr wenig. Ziel der Keltereien ist
es, den Apfelwein fast ausschließlich aus hessischen
Äpfeln zu machen. Müssen Äpfel aus anderen Regionen
hinzu gekauft werden, so gilt ein Mindestsäuregehalt
von 6 g/I als Parameter für Qualität. Streuobstwiesen
zeichnen sich zudem durch eine große Vielfalt der Apfel-
sorten aus.

Insgesamt gibt es in Hessen über 2 000 verschiedene
Apfelsorten. Diese Sortenvielfalt ist eine Besonderheit
des hessischen Apfelweins. Die Herstellung erfolgt mit
wechselnden Gewichtsanteilen der verschiedenen Ap-
felsorten.Verschiedenste Apfelsorten werden zur Ge-
winnung des hessischen Apfelweins eingesetzt. Für
den hessischen Apfelwein verwendete Sorten sind unter
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anderem: Folgende Apfelsorten sind zur Herstellung des
Apfelsaftes typisch, wobei die Aufzählung jedoch nicht
abschließend ist: Alkmene, Ananasrenette, Berlepsch,
Berner Rosenapfel, Bittenfelder, Blenheimer, Brettacher,
Boskoop, Cox Orange, Elstar, Glockenapfel, Goldpar-
mäne, Gelber Edelapfel, Gehrer Rambour, Gewürzluike,
Golden Delicious, Gravensteiner, Hauxapfel, Holzapfel,
ldared, Jacob Lebel, James Grieve, Jonagold, Kaiser
Wilhelm, Landsberger Renette, Geheimrat Oldenburg,
Ontario, Pilot, Rheinischer Bohnapfel, Schafsnase, To-
paz, Weinapfel, Winterrambour, Zabergäu-Renette.

Diese Sorten sind Beispiele, nach deren Qualität sich
der Rohwareneinkauf orientieren soll. Sie zeigen aber
nur einen kleinen Überblick über die allein in Hessen
über 2000 vorhandenen Apfelsorten. Eine teilweise oder
vollständige Begrenzung des Bezugs der Äpfel oder des
Konzentrats aus Hessen oder von Steuobstwiesen er-
folgt nicht. Diese Sorten sind hervorragend für die hessi-
schen Witterungs- und Bodenverhältnisse geeignet und
werden traditionell zur Verarbeitung zu Apfelwein ver-
wendet.

Aus den Früchten wird zunächst Saft hergestellt, der
dann zur Weiterverarbeitung dient. Dann erfolgt die Ver-
gärung mit natürlichen, wilden Hefen oder aber Rein-
zuchthefen. Der "Hessische Apfelwein" ist vollständig
durchgegoren und hat einen Alkoholgehalt von mindes-
tens 5 Vol. %. Die Klärung erfolgt durch Zentrifugieren,
Schönen und Filtrieren. Die Schönung erfolgt mit Spei-
segelatine, technisch reinem Kieselsol oder Bentonit.
Das Filtrieren kann sowohl mit als auch ohne Filterhilfs-
stoffe erfolgen. Der Zusatz von Schwefliger Säure als
Antioxidanz ist auf 200 mg/I begrenzt. Zur Säurekorrek-
tur ist ausschließlich Milchsäure bis max. 2 g/I erlaubt.
Zur Farbkorrektur ist die Beigabe von Zuckercouleur
zulässig.

Die Oxidation, die bei einem Transport oder einer Zwi-
schenlagerung stattfindet, wirkt sich negativ auf die cha-
rakteristischen Merkmale des Apfelweins aus. Um lange
Transportwege zu vemeiden, sollte die Abfüllung in Hes-
sen stattfinden.Aus diesem Grund sollte der Hessische
Apfelwein direkt aus dem Gärtank abgefüllt werden. Die
Vergärung des Apfelsafts sowie seine Klärung und Ab-
füllung erfolgen ausschließlich in Hessen.

Die Vergärung, Klärung und Abfüllung erfolgt aus-
schließlich in Hessen.

f) Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet:

(1) Besonderheit des geografischen Gebiets:

Änderung 41

Der Satz wird gestrichen:

„Ausgangsstoff des Hessischen Apfelweins sind Kelter-
äpfel, die vorzugsweise auf den typisch hessischen
„Streuobstwiesen" gewonnen werden“.

Begründung:

Diese Formulierung ist so nicht richtig, Ausgangsstoff
des hessischen Apfelwein sind nicht Kelteräpfel, wie
unter Änderungen 8 und 28. Auch ist die Aussage nicht
richtig, sie würden vorzugsweise auf typisch hessischen
Streuobstwiesen gewonnen - vgl. Änderung 7

Änderung 42

Der Satz wird gestrichen:

„Streuobstwiesen gehören fast überall in Hessen tradi-
tionell zur Kulturlandschaft. Vielerorts prägen sie noch
heute das Landschaftsbild. Durch die Pflege der Streu-
obstwiesen gibt es noch viele hundert traditionelle Apfel-
sorten, die dem Klima und den Böden der jeweiligen
Region angepasst und wenig empfindlich sind. Sie sind
ein kostbares Kulturgut, das es zu bewahren und weiter-
zuentwickeln gilt."

Folgender neuer Satz wird eingefügt:

„Streuobstwiesen sind aktuell und historisch prägend für
das Land Hessen. lnsbesondere ist in Hessen aufgrund
der langen Tradition der Obstverwertung ein besonde-
res Know-how gewachsen, wie hochwertiger Apfelwein
hergestellt werden kann."

Begründung:

Das Obst von Streuobstwiesen, insbesondere aus Hes-
sen, ist bei der Herstellung von hessischen Apfelwein
weder eine wesentliche noch eine üblicherweise einge-
setzte Zutat. Auch war dies traditionell jedenfalls in den
letzten 30 Jahren nicht der Fall, in dem der hessische
Apfelwein bundesweit bekannt wurde. Die Tradition der
Obstherstellung war lediglich historische Ausgangsba-
sis dafür, dass sich hochwertige Rezepturen für die Ap-
felweingewinnung entwickeln konnten. Mittels dieses
Know-hows entwickelte sich ein Produkt, das beim Ver-
braucher bundesweit bekannt und beliebt ist.

Die Besonderheit des geographischen Gebietes wird
deshalb neu formuliert.

Änderung 43

Die Sätze werden gestrichen:

„So haben die hessischen Keltereien die Nutzung der
hessischen Streuobstwiesen als Wirtschaftsfaktor bis
heute gesichert. Kelteräpfel sind Äpfel, die nicht als Ta-
felobst verwendet werden."

Begrünjdung:

siehe Änderung 42

Änderung 44

Die Sätze werden gestrichen:

„Die Optik spielt eine untergeordnete Rolle. Zwar dürfen
die Äpfel keine Faulstellen haben, aber kleine Druck-
stellen sind nicht von Bedeutung. Aus diesem Grund
können Kelteräpfel vom Baum geschüttelt und anschlie-
ßend vom Boden aufgelesen werden. Tafelobst hinge-
gen wird per Hand gepflückt."

Begründung:

siehe Änderung 42

Änderung 45

Folgender Absatz wird neu eingefügt:

„Der Apfelwein prägt bis heute auch die Gastronomie
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selbst in Großstädten wie Frankfurt und Wiesbaden, erst
recht im ländlichen Gebiet. Damit steht Hessen in
Deutschland absolut allein. In keinem anderen Bundes-
land spielen der Konsum und die Produktion von Apfel-
wein eine vergleichbare Rolle, dort ist es entweder das
Bier oder der Wein. Man kann darum sagen, dass, wer
auf einen Apfelwein aus Deutschland trifft, fast immer
einen solchen aus Hessen vor sich hat. Bis heute wirkt
sich dabei die Apfelweinherstellung und der -verzehr auf
die Erhaltung gerade der Streuobstwiesen aus, die erst
die lnitialzündung für die Entstehung der Apfelweintradi-
tion gesetzt hatten. Denn die hessischen Keltereien
spielen auch heute noch, als Aufkäufer der Äpfel die
entscheidende Rolle als Abnehmer des Streuobstes.
Für die Eigentümer der Streuobstwiesen bleibt es wirt-
schaftlich interessant, diese Nutzungsform beizubehal-
ten und dieses wichtige Ökosystem zu pflegen. Hier tut
es kein Abbruch, dass die Rohstoffe traditionell immer
auch von anderswo bezogen werden und wurden."

Begründung:

siehe Änderung 42

Änderungen gegenüber der bisherigen Spezifikation
im Überblick:

(unterstrichen = neu eingefügt)

Ausgangsstoff des Hessischen Apfelweins sind Kelter-
äpfel, die vorzugsweise auf den typisch hessischen
„Streuobstwiesen" gewonnen werden.

Streuobstwiesen gehören fast überall in Hessen tradi-
tionell zur Kulturlandschaft. Vielerorts prägen sie noch
heute das Landschaftsbild. Durch die Pflege der Streu-
obstwiesen gibt es noch viele hundert traditionelle Apfel-
sorten, die dem Klima und den Böden der jeweiligen
Region angepasst und wenig empfindlich sind. Sie sind
ein kostbares Kulturgut, das es zu bewahren und weiter-
zuentwickeln gilt.

Streuobstwiesen sind aktuell und historisch prägend für
das Land Hessen. lnsbesondere ist in Hessen aufgrund
der langen Tradition der Obstverwertung ein besonde-
res Know-how gewachsen, wie hochwertiger Apfelwein
hergestellt werden kann.

So haben die hessischen Keltereien die Nutzung der
hessischen Streuobstwiesen als Wirtschaftsfaktor bis
heute gesichert.

Kelteräpfel sind Äpfel, die nicht als Tafelobst verwendet
werden. Die Optik spielt eine untergeordnete Rolle.
Zwar dürfen die Äpfel keine Faulstellen haben, aber
kleine Druckstellen sind nicht von Bedeutung. Aus die-
sem Grund können Kelteräpfel vom Baum geschüttelt
und anschließend vom Boden aufgelesen werden. Tafel-
obst hingegen wird per Hand gepflückt.

Der Apfelwein prägt bis heute auch die Gastronomie
selbst in Großstädten wie Frankfurt und Wiesbaden, erst
recht im ländlichen Gebiet. Damit steht Hessen in
Deutschland absolut allein. In keinem anderen Bundes-
land spielen der Konsum und die Produktion von Apfel-
wein eine vergleichbare Rolle, dort ist es entweder das
Bier oder der Wein. Man kann darum sagen, dass, wer
auf einen Apfelwein aus Deutschland trifft, fast immer
einen solchen aus Hessen vor sich hat. Bis heute wirkt
sich dabei die Apfelweinherstellung und der -verzehr auf
die Erhaltung gerade der Streuobstwiesen aus, die erst

die lnitialzündung für die Entstehung der Apfelweintradi-
tion gesetzt hatten. Denn die hessischen Keltereien
spielen auch heute noch, als Aufkäufer der Äpfel die
entscheidende Rolle als Abnehmer des Streuobstes.
Für die Eigentümer der Streuobstwiesen bleibt es wirt-
schaftlich interessant, diese Nutzungsform beizubehal-
ten und dieses wichtige Ökosystem zu pflegen. Hier tut
es kein Abbruch, dass die Rohstoffe traditionell immer
auch von anderswo bezogen werden und wurden.

(2) Besonderheiten des Erzeugnisses:

Änderung 46

Satz 2 wird gestrichen: „Die vielfältigen Sorten sind es,
die dem Hessischen Apfelwein den besonderen Ge-
schmack geben."

Begründung:

siehe Änderung 26

Änderung 47

Satz 6 „In Abgrenzung zu anderen Regionen in Deutsch-
land, aber auch zu anderen Ländern, ist die vollständige
Vergärung des Apfelsaftes, dessen Resultat ein herber
Apfelwein ist, eine Besonderheit für Hessen." wird ge-
strichen.

Begründung:

siehe Änderung 1

Änderung 48

Folgender Absatz wird am Ende hinzugefügt:

„Hessischer Apfelwein verfügt auch über besondere her-
kunftsbedingte objektiv messbare Eigenschaften. Hes-
sischer Apfelwein ist statistisch der Normalfall eines in
Deutschland hergestellten Apfelweins. Den Erhebungen
des Verbandes der Hessischen Apfelwein- und Frucht-
saft-Keltereien und des Verbandes der deutschen
Fruchtwein- und Fruchtschaumwein-lndustrie (Bonn) zu-
folge ist der Konsum in Hessen mit ca. 10 Liter pro Jahr
zehnmal so hoch als sonst in Deutschland, wo ca. 1 Liter
pro Kopf/Jahr getrunken wird. So war es denn auch die
traditionell in Hessen für Apfelwein praktizierte Herstel-
lungsweise, die als Standard auch die Leitsätze für
weinähnliche und schaumweinähnliche Getränke des
deutschen Lebensmittelbuches geprägt hat. Danach
zeichnet sich deutscher (und damit: hessischer) Apfel-
wein durch eine besondere, auf traditionellem Know-
how basierende Qualität aus. Das wird deutlich, wenn
man deutschen respektive Hessischen Apfelwein mit
den alkoholischen Apfelgetränken anderer europäischer
Länder vergleicht. In Frankreich wird beim Cidre der
Gärvorgang in den Keltereien früher unterbrochen.
Aus diesem Grund ist noch mehr Zucker im französi-
schen Standard-Cidre vorhanden und nicht zu Alkohol
vergoren. Cidre schmeckt deshalb süßer, hat einen hö-
heren Fruchtzuckergehalt und niedrigeren Alkoholgehalt
(2-4%) als Hessischer Apfelwein. Englische Apfelweine
(Cider) haben nicht mindestens 5%, sondern nur 2%
Alkohol; es gibt sie in lieblichen und herben Versionen.
Also ist beim Hessischen Apfelwein der maximale Ge-
halt an Restzucker von 15g/I eine traditionelle, her-
kunftsbedingte Besonderheit.

Der zuckerfreie Extrakt bedingt einen hohen Anteil an
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Fruchtgehalt. Auch insofern setzt sich der Hessische
Apfelwein von den Produkten aus anderen europä-
ischen Ländern ab. Etwa in Skandinavien ist ein Frucht-
saftgehalt als Basis von lediglich 15 % vorgesehen
(Quelle A.I.J.N. Code of Practice Juice Content Map in
Cider). Im für Apfelwein mit Abstand wichtigsten Absatz-
land Großbritannien sind mindestens 10 % Fruchtsaft-
gehalt erforderlich“.

Begründung:

Der hohe Fruchteinsatz und der niedrige Restzucker
stellen neben dem herb frischen Charakter eine Beson-
derheit dar, die bisher nicht ausreichend im Abschnitt
„Besonderheit des Erzeugnisses" zum Ausdruck kam.

Die weiteren Ergänzungen erfolgen, um die Besonder-
heiten des Erzeugnisses zu beschreiben, weil diese ur-
sprünglich nicht richtig wiedergegeben wurden (verglei-
che Änderung 1 und 10).

Änderungen gegenüber der bisherigen Spezifikation
im Überblick:

(unterstrichen= neu eingefügt)

Hessischer Apfelwein ist eine hessische Spezialität mit
langer Tradition, die weit über die Landesgrenzen hi-
naus bekannt ist und — vor allem in der Region — ein
hohes Ansehen genießt. Die vielfältigen Sorten sind es,
die dem Hessischen Apfelwein den besonderen Ge-
schmack geben. Der Hessische Apfelwein ist im Bun-
desland Hessen ein fest verankerter Bestandteil der
Kultur („Nationalgetränk“ ). Er hat sich im Rhein-Main-
Gebiet und den angrenzenden Mittelgebirgen als Volks-
getränk etabliert. Die hessische Bevölkerung identifiziert
sich in hohem Maße mit dem Apfelwein. In Abgrenzung
zu anderen Regionen in Deutschland, aber auch zu
anderen Ländern, ist die vollständige Vergärung des
Apfelsaftes, dessen Resultat ein herber Apfelwein ist,
eine Besonderheit für Hessen.

Hessischer Apfelwein verfügt auch über besondere her-
kunftsbedingte objektiv messbare Eigenschaften. Hes-
sischer Apfelwein ist statistisch der Normalfall eines in
Deutschland hergestellten Apfelweins. Den Erhebungen
des Verbandes der Hessischen Apfelwein- und Frucht-
saft-Keltereien und des Verbandes der deutschen
Fruchtwein- und Fruchtschaumwein-lndustrie (Bonn) zu-
folge ist der Konsum in Hessen mit ca. 10 Liter pro Jahr
zehnmal so hoch als als sonst in Deutschland, wo ca. 1
Liter pro Kopf/Jahr getrunken wird. So war es denn auch
die traditionell in Hessen für Apfelwein praktizierte Her-
stellungsweise, die als Standard auch die Leitsätze für
weinähnliche und schaumweinähnliche Getränke des
deutschen Lebensmittelbuches geprägt hat. Danach
zeichnet sich deutscher (und damit: hessischer) Apfel-
wein durch eine besonders hohe, auf traditionellem
Know-how basierende Qualität aus. Das wird deutlich,
wenn man deutschen respektive Hessischen Apfelwein
mit den alkoholischen Apfelgetränken anderer europä-
ischer Länder vergleicht. In Frankreich wird beim Cidre
der Gärvorgang in den Keltereien früher unterbrochen.
Aus diesem Grund ist noch mehr Zucker im französi-
schen Standard-Cidre vorhanden und nicht zu Alkohol
vergoren. Cidre schmeckt deshalb süßer, hat einen hö-
heren Fruchtzuckergehalt und niedrigeren Alkoholgehalt
(2-4%) als Hessischer Apfelwein. Englische Apfelweine
(Cider) haben nicht mindestens 5%, sondern nur 2%
Alkohol; es gibt sie in lieblichen und herben Versionen.
Also ist beim Hessischen Apfelwein der maximale Ge-

halt an Restzucker von 15g/l eine traditionelle, her-
kunftsbedingte Besonderheit.

Der zuckerfreie Extrakt bedingt einen hohen Anteil an
Fruchtgehalt. Auch insofern setzt sich der Hessische
Apfelwein von den Produkten aus anderen europä-
ischen Ländern ab. Etwa in Skandinavien ist ein Frucht-
saftgehalt als Basis von lediglich 15 % vorgesehen
(Quelle A.I.J.N. Code of Practice Juice Content Map in
Cider). Im für Apfelwein mit Abstand wichtigsten Absatz-
land Großbritannien sind mindestens 10 % Fruchtsaft-
gehalt erforderlich.

(3) Ursächlicher Zusammenhang:

Änderung 49

Ein neuer Satz 1 wird eingefügt:

„Die lange Tradition und die Bekanntheit des hessischen
Apfelweines entwickelten sich aus dem früheren Vor-
kommen zahlreicher Streuobstwiesen in Hessen sowie
dem Knowhow der Keltereien, ein besonders hochwerti-
ges Produkt mit einem sehr hohen Kernobstanteil her-
zustellen."

Begründung:

Der ursächliche Zusammenhang der aktuell gültigen
Spezifikationen stellt auf Streuobstwiesen und die Sor-
tenvielfalt ab. Diese aber führten nicht zur Bekanntheit
und Wertschätzung des hessischen Apfelweins. Denn
Sortenvielfalt und Streuobstwiesen sind innerhalb
Deutschlands keine Besonderheit Hessens. Dies war
lediglich Ausgangspunkt, damit sich eine Tradition der
Apfelweinherstellung entwickeln konnte, woraus wiede-
rum die Rezeptur des heute bekannten hessischen Ap-
felweins resultiert. Die Wertschätzung für den hessi-
schen Apfelwein liegt daher darin, dass die Hersteller
in den letzten 30-40 Jahren ein besonderes Produkt mit
einem bestimmten Charakter heraus arbeiteten, das in-
nerhalb der Bevölkerung hohe Akzeptanz fand. Hierfür
waren aber die Sortenvielfalt, die Streuobstwiesen oder
Äpfel aus Hessen nicht ausschlaggebend.

Wie dargestellt, nutzten dazu die Keltereien Äpfel ohne
Begrenzung der Herkunft auf Hessen. Allein mit den
Mostäpfeln bzw. Kelteräpfeln hätte diese Qualität schon
wegen des zu geringen Zuckeranteils nicht erreicht wer-
den können. Zudem waren und sind die Mengen an
Mostäpfeln aus Hessen so gering, dass die Nachfrage
noch nie für das beliebte Produkt gedeckt werden konn-
te, das bundesweit bekannt ist und hohe Wertschätzung
genießt.

Änderung 50

Der bisherige Satz 1

„Die durch die heimische Rohstoffbasis geförderte jahr-
hundertealte Tradition der Apfelwein- Herstellung in
Hessen, die feste Verankerung des Apfelweins in der
hessischen Kultur sowie der durch die Sortenvielfalt der
verwendeten Kelteräpfel und die im Herkunftsgebiet üb-
liche Produktionsweise der vollständigen Vergärung be-
dingte charakteristische Geschmack haben dazu ge-
führt, dass es sich beim Hessischen Apfelwein um
eine bekannte und geschätzte regionale Spezialität han-
delt."

wird zu Satz 2.
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Dieser wird wie folgt geändert: „der durch die Sorten-
vielfalt der verwendeten Kelteräpfel und" sowie „voll-
ständigen Vergärung bedingte" wird gestrichen. Nach
„charakteristische" wird „herb-frische" eingefügt. Nach
„Geschmack" wird „mit einem niedrigen Anteil an Rest-
zucker und damit verbunden einem hohen Fruchtgehalt"
eingefügt. Nach „Spezialität handelt" wird „deren Anse-
hen auf der engen Verbindung zum Herkunftsgebiet
beruht." eingefügt.

Der Satz lautet dann wie folgt:

„Die durch die heimische Rohstoffbasis geförderte jahr-
hundertealte Tradition der Apfelwein- Herstellung in
Hessen, die feste Verankerung des Apfelweins in der
hessischen Kultur sowie die im Herkunftsgebiet übliche
Produktionsweise, der charakteristische herb-frische
Geschmack mit einem niedrigen Anteil an Restzucker
und damit verbunden einem hohen Fruchtgehalt haben
dazu geführt, dass es sich beim Hessischen Apfelwein
um eine bekannte und geschätzte regionale Spezialität
handelt, deren Ansehen auf der engen Verbindung zum
Herkunftsgebiet beruht."

Begründung:

siehe Änderung 49

Änderung 51

Der bisherige Satz 2

„Schon aus der von Karl dem Großen im Jahr 800 er-
lassenen „capitular de villis" geht hervor, dass es schon
damals Fachleute für die Herstellung des Apfelweins
gegeben haben muss."

wird zu Satz 3. Hier wird nach „capitular de villis" ein-
gefügt: „einer Vorschrift zur Verwaltung von Landgü-
tern".

Begründung:

Die Einfügung dient der Klärung des Begriffs.

Änderung 52

Im Satz

„Auch wenn die Quellenlage zur Geschichte des Apfel-
weins primär auf die Stadt Frankfurt bezogen ist, lässt
sich anhand anderer Quellen doch sehr gut erkennen
dass dem Apfelwein auch außerhalb des Frankfurter
Einzugsbereiches eine enorme Bedeutung zukommt."

erfolgt nach „zur Geschichte des Apfelweins" die Ein-
fügung: „in ganz Deutschland und damit auch in Hes-
sen".

Begründung:

Die Änderung dient der Klarstellung, dass hessischer
Apfelwein bundesweite Bedeutung hat und diese nicht
regional auf den Frankfurter Raum beschränkt ist.

Änderung 53

In dem Satz „Das Getränk selbst erlebte in der Neuzeit
einen kulturellen Höhepunkt in den 60er/70er Jahren vor
allem mit der Fernsehsendung „Zum Blauen Bock" im

Hessischen Rundfunk." wird „60er/70er Jahren" ersetzt
durch „1960er/70er".

Begründung:

Diese Änderung dient der Klarstellung der bezogenen
Jahreszahlen.

Änderung 54

Die Sätze „Die Bedeutung des Apfelweines in Hessen,
vor allem im Vergleich zu dem restlichen Gebiet der
Bundesrepublik, lässt sich anhand der Verbrauchszah-
len ablesen. So ist auch den Statistiken des Verbandes
der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien
und des Verbandes der deutschen Fruchtwein- und
Fruchtschaumweinlndustrie (Bonn) zufolge der Konsum
in Hessen mit ca. 10 Liter pro Kopf der Bevölkerung um
ein Zehnfaches höher gegenüber ca. 1 Liter pro Kopf in
Deutschland." werden gestrichen.

Begründung:

siehe Änderung 48

Änderung 55

In dem Satz „Die Verbundenheit und Identifikation der
Bevölkerung mit dem Apfelwein wird durch die wieder-
kehrenden Aktivitäten der Keltereien gefördert." wird vor
dem Wort „Bevölkerung" das Wort „hessischen" einge-
setzt.

Begründung:

Die Änderung dient der Klarstellung, dass sich das Wort
Bevölkerung auf die hessische Bevölkerung bezieht.

Änderung 56

In dem Satz „Anfang der 90er Jahre haben sich die
„Süßer-Feste" als fester Bestandteil der öffentlichen Ak-
tivitäten hessischer Keltereien entwickelt." wird „90er"
durch „1990er ersetzt.

Diese Änderung dient der Klarstellung der bezogenen
Jahreszahl.

Änderungen gegenüber der bisherigen Spezifikation
im Überblick:

(unterstrichen= neu eingefügt)

Die lange Tradition und die Bekanntheit des hessischen
Apfelweines entwickelten sich aus dem früheren Vor-
kommen zahlreicher Streuobstwiesen in Hessen sowie
dem Knowhow der Keltereien, ein besonders hochwerti-
ges Produkt mit einem sehr hohen Kernobstanteil her-
zustellen.

Die durch die heimische Rohstoffbasis geförderte jahr-
hundertealte Tradition der Apfelwein-Herstellung in Hes-
sen, die feste Verankerung des Apfelweins in der hessi-
schen Kultur sowie der durch die Sortenvielfalt der
verwendeten Kelteräpfel und die im Herkunftsgebiet üb-
liche Produktionsweise, der vollständigen Vergärung be-
dingte charakteristische herb-frische Geschmack mit
einem niedrigen Anteil an Restzucker und damit ver-
bunden einem hohen Fruchtgehalt haben dazu geführt,
dass es sich beim Hessischen Apfelwein um eine be-
kannte und geschätzte regionale Spezialität handelt,
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deren Ansehen auf der engen Verbindung zum Her-
kunftsgebiet beruht.

Auch die Geschichte zeugt von der engen Verknüpfung
von Hessen und dem Hessischen Apfelwein. Schon aus
der von Karl dem Großen im Jahr 800 erlassenen „ca-
pitular de villis“, einer Vorschrift zur Verwaltung von
Landgütern, geht hervor, dass es schon damals Fach-
leute für die Herstellung des Apfelweins gegeben haben
muss. In der Folgezeit verlor der Apfelwein zugunsten
des Weines an Bedeutung. Erst im 16. Jahrhundert
begann die Erfolgsgeschichte des Hessischen Apfel-
weins mit dem Ausgangspunkt Frankfurt. Dort fiel der
bis dahin verbreitete Weinanbau Rebkrankheiten zum
Opfer, so dass auf andere Obstsorten, vor allen Dingen
robuste Äpfel, ausgewichen wurde. Zunächst wurde je-
doch verstärkt für den eigenen Hausgebrauch gekeltert,
wobei der Apfelwein bei den Gärtnern schon seit länge-
rer Zeit als Hausgetränk galt. Im Jahr 1779 wurde mit
dem Gasthaus „ Zur goldenen Krone “ in Hochstadt
(heute Main-Kinzig-Kreis) die älteste, heute noch beste-
hende Kelterei Hessens gegründet.

Auch wenn die Quellenlage zur Geschichte des Apfel-
weins in ganz Deutschland und damit auch in Hessen
primär auf die Stadt Frankfurt bezogen ist, lässt sich
anhand anderer Quellen doch sehr gut erkennen, dass
dem Apfelwein auch außerhalb des Frankfurter Einzugs-
bereiches eine enorme Bedeutung zukommt. Das Ge-
tränk selbst erlebte in der Neuzeit einen kulturellen Hö-
hepunkt in den 1960er/70er Jahren vor allem mit der
Fernsehsendung „Zum Blauen Bock “ im Hessischen
Rundfunk.

Selbstverständlich geht mit dem Hessischen Apfelwein
auch die entsprechende Darreichungsform einher. Wie
auch der Apfelwein werden der „Bembel“, der traditio-
nelle Krug, und „das Gerippte“, das traditionelle Apfel-
weinglas mit Rautenmuster, sofort mit Hessen in Ver-
bindung gebracht.

Die Bedeutung des Apfelweines in Hessen, vor allem im
Vergleich zu dem restlichen Gebiet der Bundesrepublik,
lässt sich an Hand der Verbrauchszahlen ablesen. So ist
auch den Statistiken des Verbandes der Hessischen
Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien und des Verban-
des der deutschen Fruchtwein- und Fruchtschaumwein
Industrie (Bonn) zufolge der Konsum in Hessen mit ca.
10 Liter pro Kopf in Deutschland.

Die Verbundenheit und Identifikation der hessischen
Bevölkerung mit dem Apfelwein wird durch die wieder-
kehrenden Aktivitäten der Keltereien gefördert. Als fest
etablierte Aktionen, die den Apfelwein zum Hintergrund
haben, sind zu nennen: Anfang der 1990er Jahre haben
sich die „Süßer-Feste “ als fester Bestandteil der öffent-
lichen Aktivitäten hessischer Keltereien entwickelt. Sie
signalisieren der Bevölkerung den Kelterbeginn in der
jeweiligen Region mit regelmäßigen Schaukelteraktio-
nen, Besichtigungen und erläutern den Besuchern Ab-
lauf und Technik der Apfelweinherstellung. Somit wird
eine Verbindung zwischen der Bevölkerung und Apfel-
wein hergestellt bzw. erhalten. Die vom Verband und
dem Land Hessen 1995 initiierte Hessische Apfelwein-
und Obstwiesenroute mit heute sechs Regionalschleifen
trägt als landwirtschaftlich-touristische Attraktion in den
entsprechend typischen Streuobst- und Keltergebieten
Hessens dazu bei, die Kultur und Tradition des Hessi-
schen Apfelweins zu pflegen und zu fördern. Die Wie-
derbelebung des traditionellen Apfelwein-Anstichs im
Januar durch den Verband in einer jährlich wiederkehr-

enden öffentlichen Aktion in Verbindung mit dem Hessi-
schen Ministerpräsidenten und das Interesse der Bevöl-
kerung sowie der Medien zeigt auch hier die
Verwurzelung des traditionellen Getränks Apfelwein in
Hessen.

Eine Marktforschungsstudie unter hessischen Verbrau-
chern hat bestätigt, dass diese den Apfelwein als ein
sehr traditionelles Getränk sehen - auch in Verbindung
mit dem „Bembel“ und dem „Gerippten“ - und diesen mit
Hessen identifizieren.

Vollständige Spezifikation:

(Alle Angaben gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verordnung)

a) Name:

„Hessischer Apfelwein“

b) Beschreibung:

Hessischer Apfelwein ist ein vollständig oder teilweise
vergorenes Erzeugnis aus Äpfeln. Zugesetzt werden
darf weiteres Kernobst wie beispielsweise Speierling
Früchte, Quitte oder Birnen. Im Kernobstanteil muss
der Anteil an Äpfel mindestens 95 % sein. Die Quali-
tät der Äpfel wird anhand des zuckerfreien Extraktes im
Apfelwein deutlich, dieser muss mindestens 18g/I be-
tragen. Hessischer Apfelwein wird aus direkt gepress-
tem Kernobstsaft, aus eingelagertem Kernobstsaft und/
oder aus in konzentrierter Form mit Trinkwasser zurück-
verdünntem gelagertem Kernobstsaft hergestellt, wobei
die Rückverdünnung vor und zum Teil auch nach der
Gärung erfolgen kann.

Hessischer Apfelwein ist goldgelb, klar oder naturtrüb in
der Farbe. Der herb frische Charakter entsteht durch
den niedrigen Restzucker, der im Apfelwein nicht über
15g/I liegen darf. Weitere Qualitätsmerkmale des hessi-
schen Apfelweines sind ein Mindestalkoholgehalt von
5% vol, ein Mindestgehalt von 4g/I nichtflüchtiger Säure,
berechnet als Weinsäu-re, und ein Maximalgehalt von 1
g/I flüchtiger Säure, berechnet als Essigsäure.

Es können alle zugelassenen önologischen Verfahren
und Behandlungen sowie Hilfsmittel und Zusatzstoffe
eingesetzt werden. lnsbesondere kann eine Säurekor-
rektur durch maximal 3 g/I Äpfelsäure, Zitronensäure
oder Milchsäure erreicht werden. Die Gärung kann
durch Zusatz von Hefe erfolgen. Schweflige Säure kann
als Antioxidans zugesetzt werden und zur Farbkorrektur
ist die Beigabe von Zuckercouleur zulässig. Zur Einstel-
lung des Restzuckers darf dem Apfelwein auch Apfelsaft
als Direktsaft oder in konzentrierter Form zugesetzt wer-
den. Zuckerarten können entsprechend der Zuckerar-
tenverordnung ist zu einem Mostgewicht von 55°
Oechsle zugesetzt werden. Auch Kohlensäure kann
dem Apfelwein zugesetzt werden, alternativ kann mit
der Kohlensäure aus der Gärung des Apfelweins abge-
füllt werden. Das bei der Herstellung von Apfelsaftkon-
zentrat anfallende Apfelaroma (Restaurationsaroma)
kann vor oder nach der Gärung zugesetzt werden. Alle
Zutaten werden ggf. in jedem Stadium der Herstellung
zugefügt.

c) Geografisches Gebiet:

Bundesland Hessen

d) Ursprungsnachweis:

Im Rahmen der Zertifizierung der Betriebe werden Vor-

DE Markenblatt Heft 07 vom 16.02.2018
Teil 7a-bb

4378



Ort-Kontrollen durchgeführt, bei der sowohl eine Doku-
mentenprüfung als auch die Entnahme von Stichproben
erfolgt.

Die Rückverfolgbarkeit für den Verbraucher erfolgt über
das Etikett, das neben den Angaben zum Hersteller die
Angabe "Hessischer Apfelwein" enthält und mit dem
offiziellen Zeichen nach VO (EWG) Nr. 2037/93 "ge-
schützte geographische Angabe" versehen ist. ber die
Kennzeichnung auf jeder einzelnen abgefüllten Flasche,
wie Chargennummern oder das Mindesthaltbarkeitsda-
tum, ist die Charge bzw. der Tag der Abfüllung nach-
prüfbar - auch für die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher. Darüber hinaus gilt das deutsche
Produkthaftungsgesetz sowie die Produzentenhaftung
aus § 823 ff. BGB.

e) Herstellungs-/Gewinnungsverfahren:

Verschiedenste Apfelsorten werden zur Gewinnung des
hessischen Apfelweins eingesetzt. Folgende Apfelsor-
ten sind zur Herstellung des Apfelsaftes typisch, wobei
die Aufzählung jedoch nicht abschließend ist:

Alkmene, Ananasrenette, Berlepsch, Berner Rosenap-
fel, Bittenfelder, Blenheimer, Brettacher, Boskoop, Cox
Orange, Elstar, Glockenapfel, Goldparmäne, Gelber
Edelapfel, Gehrer Rambour, Gewürzluike, Golden Deli-
cious, Gravensteiner, Hauxapfel, Holzapfel, Idared, Ja-
cob Lebel, James Grieve, Jonagold, Kaiser Wilhelm,
Landsberger Renette, Geheimrat Oldenburg, Ontario,
Pilot, Rheinischer Bohnapfel, Schafsnase, Topaz, Wein-
apfel, Winterrambour, Zabergäu-Renette.

Diese Sorten sind Beispiele, nach deren Qualität sich
der Rohwareneinkauf orientieren soll. Sie zeigen aber
nur einen kleinen Überblick über die allein in Hessen
über 2000 vorhandenen Apfelsorten. Eine teilweise oder
vollständige Begrenzung des Bezugs der Äpfeloder des
Konzentrats auf Hessen oder auf Steuobstwiesen er-
folgt nicht. Um lange Trans-portwege zu vermeiden,
sollte die Abfüllung in Hessen stattfinden. Die Vergä-
rung, Klärung und Abfüllung erfolgt ausschließlich in
Hessen.

f) Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet:

(1) Besonderheiten des geografischen Gebiets:

Streuobstwiesen sind aktuell und historisch prägend für
das Land Hessen. lnsbesondere ist in Hessen aufgrund
der langen Tradition der Obstverwertung ein besonde-
res Know-how gewachsen, wie hochwertiger Apfelwein
hergestellt werden kann.

Der Apfelwein prägt bis heute auch die Gastronomie
selbst in Großstädten wie Frankfurt und Wiesbaden, erst
recht im ländlichen Gebiet. Damit steht Hessen in
Deutschland absolut allein. In keinem anderen Bundes-
land spielen der Konsum und die Produktion von Apfel-
wein eine vergleichbare Rolle, dort ist es entweder das
Bier oder der Wein. Man kann darum sagen, dass, wer
auf einen Apfelwein aus Deutschland trifft, fast immer
einen solchen aus Hessen vor sich hat.

Bis heute wirkt sich dabei die Apfelweinherstellung und
der -verzehr auf die Erhaltung gerade der Streuobstwie-
sen aus, die erst die lnitialzündung für die Entstehung
der Apfelweintradition gesetzt hatten. Denn die hessi-
schen Keltereien spielen auch heute noch, als Aufkäufer
der Äpfel die entscheidende Rolle als Abnehmer des
Streuobstes. Für die Eigentümer der Streuobstwiesen

bleibt es wirtschaftlich interessant, diese Nutzungsform
beizubehalten und dieses wichtige Ökosystem zu pfle-
gen. Hier tut es kein Abbruch, dass die Rohstoffe tradi-
tionell immer auch von anderswo bezogen werden und
wurden.

(2) Besonderheiten des Erzeugnisses:

Hessischer Apfelwein ist eine hessische Spezialität mit
langer Tradition, die weit über die Landesgrenzen hi-
naus bekannt ist und — vor allem in der Region — ein
hohes Ansehen genießt.

Der Hessische Apfelwein ist im Bundesland Hessen ein
fest verankerter Bestandteil der Kultur („Nationalge-
tränk"). Er hat sich im Rhein-Main-Gebiet und den an-
grenzenden Mittelgebirgen als Volksgetränk etabliert.
Die hessische Bevölkerung identifiziert sich in hohem
Maße mit dem Apfelwein.

Hessischer Apfelwein verfügt auch über besondere her-
kunftsbedingte objektiv messbare Eigenschaften. Hes-
sischer Apfelwein ist statistisch der Normalfall eines in
Deutschland hergestellten Apfelweins. Den Erhebungen
des Verbandes der Hessischen Apfelwein- und Frucht-
saft-Keltereien und des Verbandes der deutschen
Fruchtwein- und Frucht-schaumwein-lndustrie (Bonn)
zufolge ist der Konsum in Hessen mit ca. 10 Liter pro
Jahr zehnmal so hoch als als sonst in Deutschland, wo
ca. 1 Liter pro Kopf/Jahr getrunken wird. So war es denn
auch die traditionell in Hessen für Apfelwein praktizierte
Herstellungsweise, die als Standard auch die Leitsätze
für weinähnliche und schaumweinähnliche Getränke
des deutschen Lebensmittelbuches geprägt hat. Da-
nach zeichnet sich deutscher (und damit: hessischer)
Apfelwein durch eine besondere, auf traditionellem
Know-how basierende Qualität aus. Das wird deutlich,
wenn man deutschen respektive Hessischen Apfelwein
mit den alkoholischen Apfelgetränken anderer europä-
ischer Länder vergleicht. In Frankreich wird beim Cidre
der Gärvorgang in den Keltereien früher unterbrochen.
Aus diesem Grund ist noch mehr Zucker im französi-
schen Standard-Cidre vorhanden und nicht zu Alkohol
vergoren. Cidre schmeckt deshalb süßer, hat einen hö-
heren Fruchtzuckergehalt und niedrigeren Alkoholgehalt
(2-4%) als Hessischer Apfelwein. Englische Apfelweine
(Cider) haben nicht mindestens 5%, sondern nur 2%
Alkohol; es gibt sie in lieblichen und herben Versionen.
Also ist beim Hessischen Apfelwein der maximale Ge-
halt an Restzucker von 15g/I eine traditionelle, her-
kunftsbedingte Besonderheit.

Der zuckerfreie Extrakt bedingt einen hohen Anteil an
Fruchtgehalt. Auch insofern setzt sich der Hessische
Apfelwein von den Produkten aus anderen europä-
ischen Ländern ab. Etwa in Skandinavien ist ein Frucht-
saftgehalt als Basis von lediglich 15 % vorgesehen
(Quelle A.I.J.N. Code of Practice Juice Content Map in
Cider). Im für Apfelwein mit Abstand wichtigsten Absatz-
land Großbritannien sind mindestens 10 % Fruchtsaft-
gehalt erforderlich.

(3) Ursächlicher Zusammenhang:

Die lange Tradition und die Bekanntheit des hessischen
Apfelweines entwickelten sich aus dem früheren Vor-
kommen zahlreicher Streuobstwiesen in Hessen sowie
dem Knowhow der Keltereien, ein besonders hochwerti-
ges Produkt mit einem sehr hohen Kernobstanteil her-
zustellen.
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Die durch die heimische Rohstoffbasis geförderte jahr-
hundertealte Tradition der Apfel-wein- Herstellung in
Hessen, die feste Verankerung des Apfelweins in der
hessischen Kultur sowie die im Herkunftsgebiet übliche
Produktionsweise, der charakteristische herb-frische
Geschmack mit einem niedrigen Anteil an Restzucker
und damit verbunden einem hohen Fruchtgehalt haben
dazu geführt, dass es sich beim Hessischen Apfelwein
um eine bekannte und geschätzte regionale Spezialität
handelt, deren Ansehen auf der en-gen Verbindung zum
Herkunftsgebiet beruht.

Auch die Geschichte zeugt von der engen Verknüpfung
von Hessen und dem Hessischen Apfelwein. Aus der
von Karl dem Großen im Jahr 800 erlassenen „Capitu-
lare de villis", einer Vorschrift zur Verwaltung von Land-
gütern, geht hervor, dass es schon damals Fachleute für
die Herstellung des Apfelweins gegeben haben muss. In
der Folgezeit verlor der Apfelwein zugunsten des Wei-
nes an Bedeutung. Erst im 16. Jahrhundert begann die
Erfolgsgeschichte des Hessischen Apfelweins mit dem
Ausgangspunkt Frankfurt. Dort fiel der bis dahin verbrei-
tete Weinanbau Rebkrankheiten zum Opfer, so dass auf
andere Obstsorten, vor allen Dingen robuste Äpfel, aus-
gewichen wurde. Zunächst wurde jedoch verstärkt für
den eigenen Hausgebrauch gekeltert, wobei der Apfel-
wein bei den Gärtnern schon seit längerer Zeit als Haus-
getränk galt. Im Jahr 1779 wurde mit dem Gasthaus „Zur
goldenen Krone" in Hochstadt (heute Main-Kinzig-Kreis)
die älteste, heute noch bestehende Kelterei Hessens
gegründet.

Auch wenn die Quellenlage zur Geschichte des Apfel-
weins in ganz Deutschland und damit auch in Hessen
primär auf die Stadt Frankfurt bezo-gen ist, lässt sich
anhand anderer Quellen doch sehr gut erkennen, dass
dem Apfelwein auch außerhalb des Frankfurter Einzugs-
bereiches eine enorme Bedeutung zukommt. Das Ge-
tränk selbst erlebte in der Neuzeit einen kulturellen Hö-
hepunkt in den 1960er/70er Jah-ren vor allem mit der
Fernsehsendung „Zum Blauen Bock" im Hessischen
Rundfunk.

Selbstverständlich geht mit dem Hessischen Apfelwein
auch die entsprechende Darreichungsform einher. Wie
auch der Apfelwein werden der „Bembel", der traditio-
nelle Krug, und „das Gerippte", das traditionelle Apfel-
weinglas mit Rautenmuster, sofort mit Hessen in Ver-
bindung gebracht.

Die Verbundenheit und Identifikation der hessischen
Bevölkerung mit dem Apfelwein wird durch die wieder-
kehrenden Aktivitäten der Keltereien gefördert. Als fest
etablierte Aktionen, die den Apfelwein zum Hintergrund
haben, sind zu nennen: Anfang der 1990er Jahre haben
sich die „Süßer-Feste" als fester Bestandteil der öffentli-
chen Aktivitäten hessischer Keltereien entwickelt. Sie
signalisieren der Bevölkerung den Kelterbeginn in der
jeweiligen Region mit regelmäßigen Schaukelteraktio-
nen, Besichti-gungen und erläutern den Besuchern Ab-
lauf und Technik der Apfelweinherstellung. Somit wird
eine Verbindung zwischen der Bevölkerung und Apfel-
wein hergestellt bzw. erhalten. Die vom Verband und
dem Land Hessen 1995 initiierte Hessische Apfelwein-
und Obst-wiesenroute mit heute sechs Regionalschlei-
fen trägt als landwirtschaftlich-touristische Atraktion in
den entsprechend typischen Streuobst- und Kelterge-
bieten Hessens dazu bei, die Kultur und Tradition des
Hessischen Apfelweins zu pflegen und zu fördern. Die
Wie-derbelebung des traditionellen Apfelwein-Anstichs

im Januar durch den Verband in einer jährlich wieder-
kehrenden öffentlichen Aktion in Verbindung mit dem
Hessischen Minister-präsidenten und das lnteresse
der Bevölkerung sowie der Medien zeigt auch hier die
Verwurzelung des traditionellen Getränks Apfelwein in
Hessen. Eine Marktforschungsstudie unter hessischen
Verbrauchern hat bestätigt, dass diese den Apfelwein
als ein sehr traditionelles Getränk sehen — auch in
Verbindung mit dem „Bembel" und dem „Gerippten" —
und diesen mit Hessen identifizieren.

g) Kontrolleinrichtung(en):

Name: Regierungspräsidium Gießen, Abt. V, Dezernat
51.2
Anschrift: Schanzenfeldstraße 8, D-35578 Wetzlar
Telefon: +49 641 303-0
Fax: +49 641 303-5109
E-Mail: Dez51.2@rpgi.hessen.de

h) Etikettierung:
-

i) Gemeinschaftliche / einzelstaatliche Rechtsvorschriften:

Leitsätze für weinähnliche und schaumweinähnliche
Getränke (Deutsches Lebensmittelbuch)
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	Teil 7a) Anträge, gegen die Einspruch eingelegt werden kann:
	Teil 7a) bb) Anträge auf Änderung der Produktspezifikation gemäß Art. 53 der Verordnung:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.08333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


